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Allgemeines Rundschreiben Nr. 174/2021 
vom 29. Juli 2021 

 
 
 
Corona:  
Erneute Änderung der Corona-Schutzverordnung NRW 
– befristete Aussetzung der Inzidenzstufe 3 und Verlängerung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Land hat aktuell die Corona-Schutzverordnung erneut an einer Stelle geändert sowie die 
Geltungsdauer verlängert. Sie finden die neue, ab 30. Juli 2021 gültige Verordnung anbei (Anlage). 
Die Verordnung gilt nun bis zum 19. August.  
 
Die Änderung betrifft § 1 (Zielsetzung, Inzidenzstufen), dem ein neuer Abs. 5 angefügt wurde. 
Demzufolge erfolgt abweichend von Abs. 4 aufgrund der geringen Zahl schwerer Krankheitsverläufe 
und Krankenhauseinweisungen vorläufig bis zum 19. August 2021 keine Zuordnung zur Inzidenz-
stufe 3. Damit ist die Inzidenzstufe 3 zunächst ausgesetzt.  
 
Auch wenn Kommunen den Grenzwert von 50 dauerhaft überschreiten, bleibt es damit auch in 
diesen Kommunen grundsätzlich bei den Schutzmaßnahmen der Inzidenzstufe 2.  
 
Im Fall von erheblichen lokalen Infektionsgeschehen prüfen die betroffenen Kommunen gemein-
sam mit dem MAGS die Erforderlichkeit von gesonderten Regelungen nach § 21 Abs. 2 Satz der 
CoronaSchVO.  
 
Die Übersicht über die Zuordnung der Kommunen zu den Inzidenzstufen finden Sie weiterhin 
aktuell unter: https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kühnel 

 

 

Anlage  

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 
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